
798 der Beilagen zu Gen stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

Bericht 

des Finanzausschusses 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 5. Juli 1972, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956 
geändert vlird (25. Gehaltsgesetz-Novelle) 

Im Gesetzesbeschluß des Nationalrates über ein Bundesgesetz, 
mi t dem das Hochschul-Organisationsgesetz geändert i'lird (783 der 
Beilagen), ist die Einfür~ung eines neuen Typs eines Auß6rordent­
lichen Hochschulprofessors vorgesehen. Durch den vorliegenden 
Gesetzesbeschluß des Nationalra-cas soll die Einreihung dieser 
Hochschulprofessoren in das Gehaltsschema und ihre Berücksichtigung 

bei der Kollegiengeldabgeltung geregelt werden. 
Der Finanzausschuß hat die gegenständliche VorlagA in seiner 

Sitzung vom 11. Juli 1972 in Verlillndlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch 
zu erheben .. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Finanzausschuß somit 
den Antra.§W der Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 5. Juli 1972, 
betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Gehaltsgesetz 1956 

geändert wird (25. Gehaltsgesetz-Novelle) wird kein Einspruch 
erhoben. 

\lien, am 11 .. Juli 1972 

Hermine K u ban e k 
Berichterstatter 
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